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45. Internationale LKW Friends on the road 
Lavanttal Rallye powered by Skoda Dohr  

14. – 15. April 2023  

Date / Datum: 14.04.2023 
 

Subject / Betreff: DECISION no. 1 
                                 ENTSCHEIDUNG Nr. 1 

Time / Zeit:10:45 
 

Doc. No. / Dok. Nr.: 2.3 

From / von:           the Stewards / den Sportkommissaren  
 

To / an:                   all competitors – all teams / alle Teilnehmer – alle Teams 
 

Numbers of pages / Seitenanzahl: 1                                      Attachments / Anlagen: 0 (0 pages / 0 Seiten) 

 
Die Sportkommissare der 45. Lavanttal Rallye 2023 erhielten einen Bericht des Chef-Technikers 
(Dok. Nr. 6.1) über die technische Abnahme vor der Veranstaltung. Der Bewerber konnte nicht 
gehört werden, da er sich vom Bewerb zurückgezogen hat.  
 
Nach eingehender Beratung stellen die Sportkommissare fest: 
Crew und Fahrzeug Nr:  Angelo Martinis/Anna Bulfon, Fahrzeug #88 

Bewerber:    Angelo Martinis 

Zeit (Faktum):   11:00 Uhr, Freitag, 14. April 2023 

Faktum: Das Fahrzeug #88 entspricht nicht den sicherheits-technischen      

Anforderungen (Das Zertifikat des Sicherheitszelle konnte nicht  

vorgewiesen werden. An den Seitenscheiben sind keine 

Splitterschutzfolien angebracht). 

 

Übertretung: Nichteinhaltung des 2023 AMF Nationalen Sportgesetzes Anh.J, 
 Art. 253 – 8.1.a und Art. 253 – 11.1.1. 

 
Entscheidung: Disqualifikation (keine Starterlaubnis) des Fahrzeuges #88 
 
Begründung: Bei der technischen Überprüfung vor der Rallye konnte kein Zertifikat für 

die Sicherheitszelle vorgewiesen werden. Darüber hinaus wurde 
festgestellt, dass an den Seitenscheiben keine Splitterschutzfolien 
angebracht waren. 
Dem Bewerber wurde von den technischen Kommissaren das Ergebnis der 
Überprüfung vor der Rallye mitgeteilt. Das Team nahm das zur Kenntnis. 
 

Diese Entscheidung folgt den Artikeln 11.9.1, Art. 11.9.2.a, Art. 11.9.3.a, Art. 11.9.3.f und 
Art.12.4.1.m des Nationalen Sportgesetzes der AMF. 
 
Der Teilnehmer wird auf sein Recht hingewiesen, gegen diese Entscheidung der 
Sportkommissare gemäß Art. 15 des NSG innerhalb der geltenden Fristen Berufung einzulegen. 
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